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Etwas über ein Jahr neuer Landtag – unsere Fragen an die 
Fraktionen zum Thema „Ihr Einsatz für die Landespolizei“
Unsere Fragen:
1. Wie und in welcher Form ha-
ben Sie sich als Fraktion in der 
aktuellen Legislaturperiode für 
die Polizei des Landes Sachsen-
Anhalt eingesetzt?

2. Welche konkreten Ziele und 
Vorhaben in Bezug auf die Lan-
despolizei verfolgen Sie zu-
künftig?

Hier die Antwort  
der AfD-Fraktion:

Der AfD-Landtagsfraktion liegt 
die innere Sicherheit der Bür-
ger und die des Landes Sach-
sen-Anhalt sehr am Herzen. 
Deshalb soll der Rechtsstaat 
stark und die Durchsetzung 
des Rechts für die Bürger sicher 
sein. Hierzu ist eine wirkliche 
polizeiliche Präsenz Vorausset-
zung, damit die Bürger in Frei-
heit leben können. Banden-
kriminalität oder rechtsfreie 
Räume darf es nicht geben. 

In der aktuellen Legislaturperi-
ode hat unsere Fraktion eine 
Vielzahl von Kleinen Anfragen 
und auch Selbstbefassungsan-
trägen an die Landesregierung 
gestellt, um zu wissen, was wi-
derfährt den Polizeibeamten 

bei Ihren Einsätzen, wie sind sie 
ausgerüstet und welche Mög-
lichkeiten ergeben sich beim 
Einsatz von neuen technischen 
Möglichkeiten. Wir setzten uns 
für die Ausstattung der Beam-
ten mit Bodycams ein. Wir 
fragten, welche Folgen haben 
Polizeibeamte zu ertragen, 
wenn Einsätze, wie im Losser 
Forst, durchgeführt werden. 
Wir wollten wissen, wie wird 
seitens der Landespolizei gegen 
die Schleuserkriminalität vor-
gegangen und wie entwickelt 
sich die Kriminalität im Lande. 
Insbesondere die Clankriminali-
tät war von unserem Interesse 
oder auch die Paralleljustiz, die 
in solchem Milieu blüht. 

Wir wollten aber auch wissen, 
wie Polizeibeamte bei Demons-
trationen gegen die Maßnah-
men der Bundes- und Landesre-
gierung im Zusammenhang mit 
den verhängten Coronamaß-
nahmen gegen die Demonstran-
ten vorgingen, um zu sehen, 
welchen Vorgaben die Polizei-
vollzugsbeamten aus dem In-
nenministerium ausgesetzt sind. 

Um uns ein konkretes Bild dar-
über zu machen, wie sich die 
Ausbildung der Polizeibeamten 
gestaltet, besuchten wir die 
Fachhochschule der Polizei in 
Aschersleben im April 2022. 
Eine Reihe von Anfragen betra-
fen die Personalsituation und 
-entwicklung. Hierbei haben 
wir die Problematik bei der 
Dienstpostenbesetzung im Be-
reich der Landespolizei erst-
mals für jedermann sichtbar 
gemacht. Die Erkenntnisse aus 
diesen Anfragen wurden durch 
Pressemitteilungen kritisch 
kommentiert und auch von 
dort aufgenommen. 

Zur konkreten Verbesserung 
der Einsatzfähigkeit der Lan-
despolizei ist eine Kriminalsta-

tistik ohne politische Vorgaben 
als möglichst getreues Abbild 
der Realität zu erstellen und 
durch eine Dunkelfeldstudie zu 
ergänzen, um die Arbeit der 
Polizeikräfte zu optimieren.

Wir unterstützen die Landesre-
gierung bei der beabsichtigten 
Änderung des Beamtenrechts 
und des SOG, sofern diese Än-
derungen im Interesse der in-
neren Sicherheit und der Be-
amtenschaft stehen. Soweit 
wir dabei Verbesserungsbedarf 
erkannten, brachten wir ent-
sprechende Änderungsanträge 
ein. Als konkretes Ziel verfol-
gen wir den Aufbau einer gu-
ten Polizeistruktur. Die bisheri-
gen Polizeireformen haben zu 
einem deutlichen Personalab-
bau geführt. Dies führte in al-
len Bereichen zu unzumutba-
ren und unverantwortlichen 
Mangelsituationen. Der Auf-
bau von Polizeikräften ist da-
her unser oberstes politisches 
Ziel. Deshalb sind die Stellen-
pläne im erforderlichen Maß 
aufzustocken und die Ausrüs-
tung auf den modernsten 
Stand zu bringen. Vor allem  
im IT-Bereich sollten in Bund 
und Ländern einheitliche Stan-
dards gelten. Die innere Sicher-
heit in Deutschland nimmt im-
mer mehr ab. Die Ursachen 
hierfür sind vielfältig. Vor dem 
Hintergrund der steigenden 
Brutalität jugendlicher Krimi-
neller und der gravierenden 

Problematik jugendlicher In-
tensivtäter halten wir es für 
wichtig und zweckmäßig, auf 
volljährige Täter das Erwachse-
nenstrafrecht anzuwenden 
und das Strafmündigkeitsalter 
auf zwölf Jahre zu senken.  
Wir sind dafür, das Anordnen 
der Untersuchungshaft schon 
dann möglich zu machen, 
wenn der dringende Tatver-
dacht eines Verbrechens im 
Sinne des § 12 Abs. 1 StGB be-
steht. Die Strafjustiz hat der-
zeit mit einer Strafprozessord-
nung zu arbeiten, die noch aus 
dem 19. Jahrhundert stammt. 
Sie ist personell zu stärken, die 
Verfahren sind durch geeigne-
te Verfahrensmaßnahmen zu 
beschleunigen, doch dabei sind 
selbstverständlich die verfas-
sungsrechtlichen Anforderun-
gen an ein faires Verfahren zu 
wahren. Die Möglichkeiten des 
Strafbefehlsverfahrens sind 
ebenso wie die des beschleu-
nigten Strafverfahrens zu ver-
bessern. Das Rechtsmittelsys-
tem ist so zu gestalten, dass 
zügigere Entscheidungen mög-
lich werden, indem insbeson-
dere Urteilsaufhebungen und 
Zurückweisungen zur Neuver-
handlung abgeschafft werden. 
Die AfD will die Einflussnahme 
der politischen Parteien auf 
das Ernennen von Richtern und 
Staatsanwälten beenden und 
für die Zukunft ausschließen. 
Auch wollen wir die Praxis än-
dern, dass die Staatsanwalt-
schaft weisungsgebunden und 
im Einzelfall dem Justizminis-
ter berichtspflichtig ist. 

Die Unabhängigkeit der dritten 
Gewalt muss durch eine 
Selbstverwaltung der Justiz 
ausgebaut werden, wie es in 
vielen anderen europäischen 
Ländern bereits üblich ist. Wir 
unterstützen daher den Mo-
dellvorschlag des Deutschen 
Richterbundes, einen Justiz-

 < AfD: Florian Schröder (MdL)
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wahlausschuss und einen  
Justizverwaltungsrat einzu-
richten. Insbesondere die Ver-
fassungsgerichte und Rech-
nungshöfe sind vor parteipoli-
tischer Einwirkung zu schüt-
zen. Die Alternative für 

Deutschland betrachtet den 
bloßen Schutz der europäi-
schen Außengrenzen als unzu-
reichend und fordert den Auf-
bau eines flächendeckenden 
deutschen Grenzschutzes un-
ter dem Dach der Bundespoli-

zei. An Deutschlands Außen-
grenzen sollen wieder 
betriebsbereite Grenzüber-
gangsstellen bereitstehen, die 
je nach Gefährdungslage jeder-
zeit in Betrieb genommen wer-
den können. Zum Schutz der 

grünen Grenze sollen nach ös-
terreichischem Vorbild Bundes-
wehrangehörige herangezogen 
werden können sowie gegebe-
nenfalls Schutzzäune oder 
ähnliche Barrieren errichtet 
werden. 

Gedanken zur Pflegereform – Entlastung  
für Pflegebedürftige und ihre Familien!?
Hohe Inflationsraten und steigende Energiekosten 
beherrschen gegenwärtig die Schlagzeilen der 
einschlägigen Medienlandschaft. 

Dabei dürfen wir nicht außer 
Acht lassen, dass die Pflege im-
mer teurer wird. Neben den 
Leistungen der sozialen Pflege-
versicherung müssen heute in 
den Pflegeeinrichtungen 
durchschnittlich 2 184 Euro als 
Eigenanteil bezahlt werden. 
Vor nicht einmal vier Jahren 
waren es noch 1 772 Euro.

Mit der ab Januar 2022 gelten-
den Pflegereform hat der Ge-
setzgeber versucht, einerseits 
den Beruf einer Pflegefach-
kraft attraktiver zu gestalten 
und andererseits der Pflege-
kostenentwicklung entgegen-
zuwirken.

Hier ein Überblick:

 > Die Pflegenden sollen durch 
Leistungserhöhungen in der 
häuslichen Pflege und der 
Kurz zeitpflege entlastet  
werden.

 > Hilfs- und Pflegehilfsmittel 
können jetzt durch Pflege-
fachkräfte verordnet werden 
und wurden zusätzlich in die 
Lage versetzt, Entscheidun-
gen in der häuslichen Pflege 
selbstständig zu treffen.

 > Ab dem 1. September 2022 
werden nur noch Pflegeein-
richtungen zugelassen, die 
Tariflöhne oder analog tarif-
ähnlich bezahlen. Gleichzei-
tig wird versucht, rund 
20 000 Stellen für Pflegehilfs-

kräfte in der stationären 
Pflege einzurichten.

 > Ab dem Pflegegrad 2 erhal-
ten Pflegebedürftige in der 
vollstationären Pflege einen 
Zuschuss zum pflegebeding-
ten Eigenanteil einer Einrich-
tung (EEE). 
Dieser beträgt: 
bis zum 12. Monat: 5 Prozent  
ab dem 13. Monat: 25 Prozent 
ab dem 25. Monat: 45 Prozent 
ab dem 37. Monat: 70 Prozent

Ein Zuschuss für Unterkunft, 
Verpflegung und Investitions-
kosten – die sogenannten  
„Hotelkosten“ – ist dabei nicht 
vorgesehen. Diese müssen wei-
terhin durch die Pflegebedürf-
tigen selbst bezahlt werden.

Grundsätzlich sollte berücksich-
tigt werden, dass ein Pflegefall 
durchschnittlich sieben Jahre 
dauert und Kosten von über 
100 000 Euro entstehen. Der 
verbleibende Eigenanteil für die 
Pflege kommt noch hinzu.

Nachfolgend ein Beispiel, was 
vollstationär untergebrachte 
Pflegebedürftige ohne Zu-
schuss zum EEE durchschnitt-
lich in 2022 selbst bezahlen 
müssen:

Es ist offensichtlich, dass 
durch die Verakademisie-
rung im Pflegebereich die 
Kosten weiter steig en 
werden, da nur so der Be-
ruf der Pflegefachkräfte 
attraktiver gestaltet wer-
den kann.

In diesem Zusammenhang 
sollte daran gedacht werden, 
dass Pflegebedürftigkeit kei-
ne Frage des Alters ist. Ein 
Unfall oder eine folgenreiche 
Erkrankung kann jeden tref-
fen. Ab dem 18. Lebensjahr 
ist man geschäftlich für sich 
allein verantwortlich.

Ein Pflegebedürftiger dürfte 
kaum in der Lage sein, sämt-
liche umfangreichen Entschei-
dungen, die mit der Pflege im 
Zusammenhang stehen, 
selbstständig zu treffen.

Somit kommt der Erteilung  
einer Vorsorgevollmacht und 
einer Patientenverfügung ab 
dem 18. Lebensjahr und nicht 
erst, wenn das Kind in den 
Brunnen gefallen ist, eine be-
sondere Bedeutung zu.

Wir empfehlen hierfür die kosten-
pflichtigen Broschüren des dbb, 
„Erbrecht“, Dokumentenordner 
„Für den Notfall“, „Pflege“. Wei-
terhin gibt es auf der Internetseite 
des Bundesministeriums für Justiz 
www.bmj.de kostenfreie, immer 
aktuelle Broschüren und Formu-
lare zum downloaden. Unter dem 
Menüpunkt Publikationen sind 
die Broschüren „Betreuungsrecht“ 
mit Formularen, „Patienten-
verfügung“, „Patientenrechte“, 
„Erben und Vererben“ und „Das 
Erbrecht“ zu finden. Wichtige For-
mulare sind „Patientenverfügung 
2022“, „Vorsorgevollmacht 2022“, 
„Pflegevollmacht“ und „Depot-
vollmacht“.

In diesem Zusammenhang  
verweisen wir auf die ange-

Investitionskosten 447 Euro
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) 943 Euro
Unterkunft und Verpflegung 794 Euro
Insgesamt im Bundesdurchschnitt 2 184 Euro

 < Dirk Kost, Landesseniorenbeauftragter der DPolG Sachsen-Anhalt
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Rechtsberatung für dbb Mitglieder –  
Termine für 2023 
Der dbb führt für die Einzelmit-
glieder der Mitgliedsgewerk-
schaften berufsbezogenen 
Rechtsschutz (Beratungs- und 
Verfahrensrechtsschutz) durch. 

 > 13. März 2023 in Halle 
 > 17. April 2023 in Magdeburg 
 > 8. Mai 2023 in Magdeburg 
 > 12. Juni 2023 in Magdeburg 
 > 10. Juli 2023 in Magdeburg 

 > 11. September 2023 in 
Magdeburg 

 > 9. Oktober 2023 in Halle 
 > 13. November 2023 in 
Magdeburg 

 > 11. Dezember 2023 in 
Magdeburg

Die Beratungen finden in Mag-
deburg in der dbb Geschäfts-
stelle (Schleinufer 12, 39104 

Magdeburg, Tel.: 0391.5619450) 
und in Halle (S.) in der Ge-
schäftsstelle der Gewerkschaft 
der Lokomotivführer (GdL)  
(Rudolf-Ernst-Weise-Straße 14, 
06112 Halle, Tel.: 0345.2023355) 
statt. 

Anmeldungen bitte telefonisch 
über die dbb Geschäftsstelle in 
Magdeburg.  

Sachsen-Anhalt wirbt in Bayern für Personal
Wie die Mitteldeutsche Zeitung bereits am  
11. Januar 2023 mitteilte, will Sachsen-Anhalts 
Regierung mit einer Werbekampagne in den 
kommenden Jahren Arbeitskräfte für die Lan-
desverwaltung gewinnen, wofür die Innenmi-
nisterin bereits einen Slogan und vier verschie-
dene Plakatmotive vorgestellt haben soll. 

Weiterhin wurde in der MZ 
mitgeteilt, dass diese Plakat-
motive nicht in Sachsen-An-
halt, sondern von der Agentur 
Gessulat + Gessulat in Mün-
chen entworfen wurden. 

Diese habe „viel Erfahrung bei 
der Konzeptionierung von Ar-
beitgebermarken“, soll es zur 
Begründung aus dem Ministe-
rium gegeben haben. „Mit-
tendrin“ lautet der zentrale 
Slogan, die Kosten für das Ent-
werfen beziffert das Ministeri-
um auf 69 400 Euro. Weitere 
75 000 Euro seien geplant, um 
die Motive bekanntzumachen. 
Zieschang begründete den 

Handlungsbedarf mit dem be-
vorstehenden Ausscheiden 
Tausender Mitarbeiter. Bis 
2031 gehen laut Prognose rund 
15 000 Landesbeschäftigte in 
den Ruhestand, das sind 28 
Prozent des gesamten Perso-
nals. „Wir merken, dass es 
schon heute schwieriger ist, 
Personal zu finden – vor allem 
in technischen Berufen“, sagte 
Zieschang.“

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung, 
Regionalteil Weißenfels vom 

11. Januar 2023

 < Zeitungsartikel der  
Mitteldeutschen Zeitung

©
 D

Po
lG

botenen Seminare der dbb  
akademie, der DPolG-Senio-
renvertretung und auf das 
für März 2023 geplante Lan-
desseminar der DPolG-Senio-
renvertretung hin. Diese Se-
minare sind teilweise schon 
wie folgt terminiert: 

 > DPolG-Seminar  
„Versorgungs- und Renten-
politik“ vom 11. bis 13. Sep-
tember 2023 in Fulda

 > DPolG-Seminar  
„Seniorenpolitik“ vom  
22. bis 24. November 2023  
in Fulda

Wir bedanken uns bei der 
DPolG NRW für die Unter-
stützung und gute Zusam-
menarbeit.

Euer  
Dirk Kost,  

Landesseniorenbeauftragter

 < Termine Tarifverhandlung

Terminkette zur aktu-
ellen Tarifverhandlung 
für Bund und Kommu-
nen (TVöD)
Die Verhandlungen zum Tarif-
vertrag TVöD haben bereits 
am 24. Januar 2023 begonnen. 
Die weiteren Verhandlungsta-
ge sind wie folgt terminiert:

 > 22. und 23. Februar 2023 – 
zweite Verhandlungsrunde

 > 27. bis 30. März 2023 –  
dritte Verhandlungsrunde

Olaf Sendel: „Der zu erwarten-
de Tarifabschluss tangiert un-
sere Landessbeamten nur indi-
rekt. Die Tarifverhandlungen 
für den TVL beginnen voraus-
sichtlich im 3. Quartal 2023. Es 
wird erwartet, dass der Tarif-
abschluss des TVöD 1:1 in den 
TVL übernommen wird.“ 11
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Anpassung der Polizeizulage,  
Feuerwehrzulage und Justizzulage
Eine seit Jahren gegenüber der 
Landespolitik geäußerten For-
derung der DPolG wird nun in 
die Tat umgesetzt. Mit Ände-
rung des Haushaltsbegleitge-
setzes haben bereits die Aus-
schüsse für Inneres und Sport 
sowie Recht und Verbraucher-
schutz des Landtags von Sach-
sen-Anhalt rückwirkend zum  
1. Januar 2023 die Erhöhung 
der Polizeizulage, Feuerwehr-
zulage und Justizzulage wie 
folgt zugestimmt:

Wenn der Landtag nun diesem 
Vorhaben zustimmt, wird eine 
seit Jahren bestehende Forde-
rung der DPolG umgesetzt. Da-
für danken wir den Landtags-
abgeordneten Rüdiger Erben 
(SPD) und Guido Kosmehl 
(FDP), welche sich maßgeblich 
für unsere Forderung einge-
setzt haben. Wir bedanken uns 
aber auch recht herzlich bei all 
denjenigen Politikern, die maß-
geblich an dieser Zulagenan-
passung mitwirkten! 

alt neu (rückwirkend 
zum 1. Januar 2023)

… nach einer Dienstzeit von 
einem Jahr

 63,69 Euro  76,42 Euro

… nach einer Dienstzeit von 
zwei Jahren

127,38 Euro 152,85 Euro
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Beförderungsbudget 2023 im Polizeivollzug
Wie hoch fällt das den Polizei-
behörden jeweils zugewiesene 
Beförderungsbudget für das 
Jahr 2023 aus? 

Im Entwurf des Haushalts-
plans 2023 wurde ein rechne-
risches Beförderungsbudget 
in Höhe von fünf Millionen 
Euro für das Haushaltsjahr 
2023 veranschlagt. Diese 
Mittel sind im Einzelplan 13 
als Personalverstärkungsmit-
tel eingestellt. Eine Vertei-
lung dieses Budgets auf die 
einzelnen Geschäftsbereiche 
der Landesverwaltung wird 
nach Verabschiedung des 
Haushaltsplans 2023 durch 
den Gesetzgeber im Rahmen 
eines Beförderungskonzepts 
2023 vorgenommen. Eine 
weitere Aufteilung des dem 
Geschäftsbereich des Minis-
teriums für Inneres und Sport 
(MI) sodann zugewiesenen 

Betrages obliegt dem MI 
selbst.

Wie hoch sind die aktuell fest-
gelegten Pauschalbeträge für 
Beförderungen je Besoldungs-
gruppe?

Zur Höhe der aktuellen Pau-
schalbeträge für Beförderun-
gen (Stand: Beförderungs-
konzept 2022) wird auf die 
beigefügte Tabelle (rechts) 
verwiesen.

Olaf Sendel: „Festzustellen 
ist, dass das Beförderungs-
budget nach diesem Entwurf 
dem des Vorjahres ent-
spricht. Fraglich jedoch ist, 
wie hoch die Pauschalbeträge 
für Beförderungen im Jahr 
2023 sind! Liegen diese über 
den von 2022, so hat dies un-
weigerlich zur Folge, dass bei 
gleichem Budget weniger Be-

förderungen 
durchgeführt  
werden können.

Darüber hinaus 
wäre es wün-
schenswert, wenn 
das Innenministe-
rium eine landes-
weite Vorgabe 
macht und die  
Beförderungs-
gruppen einheit-
lich festlegt!“

Quelle: Entwurf  
eines Gesetzes über 
die Feststellung des 
Haushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 
2023 (Haushalts
gesetz 2023 – HG 

2023), Antwort des 
Finanzministers 

vom 17. Januar 2023 
zur Drs. 8/1825
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